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In dem venraltungsgerichilichen Verfahren

des Herm Jürgen Wctff. Flughafenstraße 01, 53842 Troisdorf,

Klägers,

P rozessbevo llmä ch tigte
Rechtsanwätte Dr Loschelder. Dr. Rüffer und andere, Konrad-Adenauer-Ufer 11
50668 Köln
Gz 001 925- 1 2 Meyiko.

V e r w a l t u n g s g e r i c h t  K ö l  n

9 e g e n

dre stadt Troisdorf. vertreten durch den Bürgermeister.
53840 Troisdorf

I

Kölner Straße 176,

Beklagte,
' ,veEen Anfechtung erner Ordnungsverfügung

hat die 8 Kammer des Venvaltungsgerichts Köln
am 29 04  2013
durch
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht
den Richter am Veruraltungsgericht
die Richterin

besch losse n :

Schommeftz,
Roos und
König

1 . Das Verfahren wird eingestellt.

Die Kosten des Verfahrens tragen der Kläger und die Beklagte je zur
Hä|fte.
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Der Streitwert wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

Das Verfahren rst in entsprechender Anwendung des $ 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO ein-

zusiei len soweit die Betei l igten es übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt

erklari  haben Soweit der Kläger die Klage am 24 4.2013 zurückgenommen hat, ist

es nach S 92 Abs 3 Saiz 1 V' 'vGO einzustel len.

gre Kostenentscherdung hrnsichtl ich des übereinstimmend in der Hauptsache für er-

iedrgt erktärten Tei ls ergibt sich aus der Vereinbarung, die die Betei l igten insoweit

getrof fen haben rm Übngen beruht  s ie auf  $ 155 Abs.  2 VwGO.

i . t , :  Rucksrchi  auf  d ie Bedeutung der Sache für  den Klager is t  es angemessen,  den

S:, 'erf, ,ye( ar,; i  cen festgesetzten Betrag zu bestimmen (S 52 Abs. 1 GKG). Das Ge-
- : : :  onenlre i  srch insowert  in  ständiger Rechtsprechung am Stre i twertkata log der

Bausenate ces Obervenrraltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 17.

Sec:er , rber  2CC3 (BauR 2003 1838).  h ier  an dessen Zi f fern 10 a.  Die Kammer geht

cavon aus dass der Jahresnutztwert  mindestens den Betrag von 10.000 € erre icht .

R e c  h t s  m  i t t e  I  b e  l e  h  r u  n  g

Zi ier 1 dreses Beschlusses rst  unanfechtbar (S 92 Abs. 3 Satz 2, S 158 Abs. 2
VvrGO t

Gegen Zif ' fer 2 dieses Beschlusses kann schrift l ich. zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle. oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsver-
ordnung Veruyaltungs- und Finanzgerichte -  ERWO VG/FG - vom 7. November
2012. GV NRW. S. 548) bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667
Köln. Beschwerde eingelegt werden Die Beschwerde ist  innerhalb von sechs Mona-
ten. nachdem die Klage zurückgenommen worden ist  oder als zurückgenommen gi l t ,
einzulegen. lst der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formlo-
ser Mittei lung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes
200 Euro übersteigt.



:

Dre Eeschwerdeschrrft sollte 3-fach eingereicht werden. lm Fall der elektronischen
Ernrerchung nach Maßgabe der ERWO VG/FG bedarf es keiner Abschriften.

Schornmefa Roos König

VG-Beschä
als Url,.undsbe äf,sstelle


